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Die Rcgulirung wird sehr erleichtert , wenn
von dem Beamten , aus jeder Dorfschaft , zwey
dis drcy gewissenhafte , friedliebende und der
Flur kundige Männer dem Feldmesser bey seiner
Arbeit zugegeben werden . Diese sind zugleich
als Feldgeschworne , bey Setzung der Steine sehr
gut zu gebrauchen .

tz . no .
Fortsetzu ng .

Die Ausführung selbst geschieht etwa auf
folgende Art : der Feldmesser bestimmt mit Zu¬
ziehung der ebe° . genannten Personen , nach Maaß -
gabe der vorliegenden Flurcharte , oder wo diese
nicht vorhanden ist . nach der Uebereinkunft der
Anstößer , die Eränzen eines jeden Grundstücks ,
und bezeichnet sie mit starken dauerhaften Pfäh¬
len , in welchen ein Theil des herrschaftlichen
Wappens , oder nur bloß ein Kreuz einge¬
brannt ist .

Jede an solchen Gränzpfählen ausgeübte
Frevel sind eben so hart zu bestrafen , als wenn
sie an einem Giänzsteine selbst geschehen wären .

Ueber die Verpfählung der einzelnen Pri¬
vatgrundstücke führt der Feldmesser ein Proto¬
koll , in welchen die Namen der Besitzer und de¬
ren Anstoßer aufgezeichnet sind , mit wie viel
Gränzpfählen solches umgeben ist , wo diese

stehen ,
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stehen , wie viel auf jeder Seite und wie viel
Schritt solche von einander entfernt sind . Gut
ist es , wenn die Bogen eines solchen Protokolls
gebrochen sind , und seitwärts die Figur und un¬
gefähre Lage der Grundstücke nur nach dem Au -
genmaaße verzeichnet wird , welches von großen
Nutzen für die folgende specielle Aufnahme ist .

Dieses vom Feldmesser aufgenommene Pro¬
tokoll , ist nach geschehener Regulirung an das
Amt abzugeben .

§ . m .
Verhalten des Beamten und Geome¬
ters bey Privat - Granzstreitigkeiten .

Sollten aber bey dieser Regulirung Gränz -
Differenzen Vorkommen , und sich die Grundbe¬
sitzer über einen streitigen Punct nicht gütlich
vergleichen wollen ; so ist solches sofort den Be¬
amten anzuzeigen , und wenn der Beamte die
Widersprüche ordnungsmäßig nicht beseitigen
kann , ( welches jedoch den Beamten in jeden
vorkommenden Falle zur bcsondern Angelegen¬
heit zu machen ist ) wird von demselben hierüber
ein besonderes Protocoll ausgenommen , in wel¬
chem Alles genau enthalten seyn muß , was aus
die streitige Gränze Bezug hat , und solches an
die Behörde eingeschickt . Von dem Feldmesser
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aber ist dieser Punkt deutlich in seinem Protokol¬
le zu bezeichnen , um demnächst bey der Aufnah¬
me , wenn die Sache noch nicht entschieden seyn
sollte , sich genau an den Besitzstand zu halten ,
und auf den Charten nur das und in wie weit
das Grundstück streitig sey , gehörig bemerken
KU können .

Gewöhnlich wird den Beamten die Gewalt
gegeben , die blos inländischen Streitigkeiten ,
bey welchen der landesherrlichen Territorial - Ge¬
rechtigkeit nichts präjudicirt wird , wofern kein
Theil seine Befugniß schriftlich oder mit unver¬
werflichen Zeugen zu demonstriren vermag , zwi¬
schen den streitenden Parteyen möglichst beyzu -
legen , und darnach den streitigen Ort zu vcr -
marken . Wo aber allen angewandten Fleißes
ungeachtet keine Güte zwischen den Parteyen
statt finden will , und die Differenz bedeutend
ist , muß der Beamte ebenfalls von dem streiti¬
gen Orte einen besonder » Riß verfertigen , und
darüber eine ausführliche Registratur verfassen
lassen , und deöfalls Bericht abstatten . Bey
ereignenden Kleinigkeiten aber innerhalb Landes ,
welche oft in der jährlichen Nutzung kaum eini¬
ge Kreuzer betragen , pflegt man den Unter¬
tanen keine Weitläufigkeiten und Proceffe zu
verstatten .
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Fortsetzung .

Bey der Begranzung von Privat - Grund¬
stücken , bedient man sich gewöhnlich nur star¬
ker Bruch - oder Feldsteine , welche in den Ecken
und starken Biegungen so gesetzt werden , daß
von einem Steine zum andern die Gränze des
Grundstücks in gerader Linie fortlauft .

Diese Steine werden so gesetzt , daß die
Seite des Steins nach demjenigen Grundstücke
gerichtet wird , mit dessen Eigenthümers Bezeich¬
nung sie versehen sind . Jedoch bleibt es einen
jeden Interessenten überlassen , ob er seine Granz -
steine mit dem Anfangsbuchstaben seines Namens
versehen will oder nicht .

§ . H4 -
Vortheile , welcher sich die Gemeinden
und Unterthanen bey der Rcguliru .ng

ihrer Grundstücke bedienen können .

Gemeinden und Privateigenthümer können
sich bey einer neuen Vcrsteinung ihrer Besitzun¬
gen oft große Vortheile machen , wenn sie die
Granzcn der benachbarten Grundstücke verglei¬
chen , d . h . soviel möglich und so viel es ohne
Nachtheil des Einen oder Andern geschehen kann ,





könne . Dergleichen Steine sind zwar nicht
von einer großen Notwendigkeit , jedoch ist es
in manchen Fallen sehr gut , solche zu setzen und
höchst erforderlich , wenn einzelne Triften und !
Wege über andere Eigenthümer Grundstücke
gehen . !

Erhaltung und Sicherung der Dorf - j
markungs - Gränzen . !

Zur Erhaltung und Sicherung der Dorf -
markungs - Gränzen , wie auch der Privatgrän¬
zen von den Grundstücken der einzelnen Unter -
thanen , in ihrer beständigen Ordnung und
Richtigkeit , dienen theils wohl eingerichtete
Flurbücher , theils eine öfters anzustellende Flur -
und Gränzbeziehung . Da eine jede Stadt und ein
jedes Dorf seinen eigenen Flurdistrict hat , wel¬
cher von den benachbarten unterschieden , und
mit gewissen Marken umgeben ist , die Grund¬
stücke der Einwohner aber besonders durch ge¬
wisse Gränzzeichen von einander abgesondert
sind ; so sollte auch billig eine jede Stadt und
ein jedes Dorf ihr eigenes Gränz - und Flur - ^
buch haben , worin sowohl die Hauptgränzen
der ganzen Flur , als auch die Grundstücke der
einzelnen Bürger und Unterthanen nach ihren
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scvn und sichern Beweises willen , eingetragen

werden .

Daß aber bcy solcher Gränzbezichung die

Unterthanen mit Ober - und Untergewehr , mit

Trommeln und Pfeifen erscheinen , wie es an

einigen Orten der Fall ist , ist gar unnöthig ,

sondern vielmehr als eine Sache anzusehen , die

zu Zank , Schlägerey und vielen Unordnungen

Anlaß geben , und sehr schädliche Folgen nach

sich ziehen kann * ) , mithin nach guten Poli¬

zei ) - Grundsätzen nicht zu gestatten ist .

Ereignen sich Streitigkeiten ; so müssen die

Unterthanen solche bey der Vorgesetzten Obrig¬

keit anbringen und daselbst entscheiden lasten ,

und sind sie so wenig als die Vasallen , Magi¬

strate und andere Gutshcrrschaften befugt , die

Sache mit Gewalt und gcwaffneter Hand aus¬

zumachen .

§ . ii8 .

Von den Flurwallfahrten .

Von diesem Gränzzuge ist in katholischen

Orten die jährliche F lurwallsa h r t verschie -

* ) Daher denn auch der kluge und rcchtsverstandige Haus¬

vater sogar verlangt , daß dergleichen geweidete und gleich¬

sam geheiligte Granzbesichrigungen , nicht durch unan¬

ständige Frechheit oder Ueppigkeit , am wenigsten durch

Gotteslästerung und Fluchen beschimpft werden sollen .
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den . Diese geschieht nur NM jene Dorfgemcind -
markungcn , wo Pfarren sind . Um die festge¬
setzte Flur - und Dorfmarkung in steter Ordnung
zu erhalten , wurden von den versammelten Ge¬
meinden schon von jeher rings um die zu ihrer
Markung gehörigen Bezirke jährlich förmliche
Gränzzüge angestellt . Da es aber Mode war ,
daß fast bey jeder öffentlichen Feierlichkeit heili¬
ges Gepränge mit untcrgemischtward ; so geschah
cs auch bey diesen Gränzzügen . Man sang und
betete dabey , und so ward die blos bürgerliche
Feierlichkeit in den sogenannten geistlichen Flur -
ritt umgeschafscn . Die Gemeinden versam¬
melten sich mit ihrer geistlichen und weltlichen
Obrigkeit an einem gewissen Tage zu Pferde ,
man bauete an den Flurgränzen gegen die vier
Weltgegcnden Altäre ; dort sang man das Evan¬
gelium , gab nach katholischen Gebrauche über die
Felder den Segen , wobey man auch an gewis¬
sen Plätzen der Gränzen besondere Merkmale ver¬
grub . In neuern Zeiten ist größtentheils der
sogenannte Flurritt , so wie er vorher war , zur
Entfernung aller Mißbräuche abgcschafft und
statt desselben eine feierliche Processton zu Fuße
am Himmelfahrts - Tage oder an Pfingsten , ein¬
geführt worden . Indessen ist eine solche noch
heut zu Tage eingesührte Flurwallfahrt um so
weniger für ein ganz untrügliches Mittel zur Si -
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cherung der Gemarkungsgränzen zu halten , als
zu vermuthen ist , daß oft der Witterung hal¬
ber bessere Wege gesucht und nicht gerade da ,
wo die Gränze herzieht , hergegangen wird .
Ohnehin wird jetzt selten bcy den Processionen
zu Fuß , der Entfernung wegen , die Flurgranze
beobachtet ; daher die vormalige Absicht von selbst
abfällig wird , und überhaupt bey diesem Ge¬
brauche nur allein der Endzweck übrig geblieben
ist , Segen der Früchte vom Schöpfer zu er¬
bitten .

8 - Hy -

Sicherung der Privatgranzen .

So wie dicDorfmarkungs - Gränzen zu ge¬
wissen Zeiten begangen werden müssen , um sich
zu versichern , daß die Gränzsteine noch unver¬
letzt und an ihren gehörigen Orten stehen , wie
die weggckommenen , versenkte , mit Erde be¬
deckte , ausgerissene , an der Ueberschrift beschä - !
digte Gränzsteine erneuert werden müssen ; eben
so ist es nöthig , daß der Ortsvorstand jährlich
einen Flurzug vornimmt , um die Furchstcine !
d . h . die Gränzsteine der einzelnen Grundstücke i
von den Einwohnern , in Ordnung zu erhalten .
Ein jeder , dem ein Gränz - oder Furchstein aus -
gepstügt , verseht oder sonst entkommen ist, muß
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solches dem Ortsvorstande anzeigen , welcher an
einem bekannt gemachten Tage die innere Dorf-
markungs - Gränzen revidirt , und mit Zuzie¬
hung eines Feldmessers die fehlenden Gränzftei -
ne erneuert .

Diejenigen , welche überführt werden , der¬
gleichen Granzsteine ausgerissen , versetzt , be¬
schädigt , oder entwendet zu haben , müssen un -
nachsichtlich außer Erstattung aller Kosten zum
abschreckenden Beyspiele ernstlich und öffentlich
bestraft werden . Dadurch erhält jeder die
Größe seines Feldes , und alle Neigung dem
andern seine Gränzen zu verrücken , wird be¬
nommen .

§ . ! 20 .
Vom Flur - oder Dorfmarkungs - Rechte .

Schließlich führe ich noch Einiges an , was
der Herr Geheimcrath Thomas in dem
System aller Fuldaischen Privat¬
rechte , iten Bandes , S . 242 , über diesen
Gegenstand erwähnt .

Zur Bewahrung der Fluren , auch wohl
der Dorfmarkungs - Granzen , sind besondere
Flurschützen von den Gemeinden bestellt , wel¬
che das sogenannte Flurpfandrecht auszuüben
befugt sind .
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